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Compliance, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit sowie Umgang mit Chemikalien 

 

Der Lieferant wird die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen und Verordnungen zu Umwelt-, 

Gesundheits- und Arbeitsschutz, zum Umgang mit Mitarbeitern sowie zum Schutz von 

Menschenrechten einhalten.    

Der Lieferant sichert die Leistung eines angemessenen Lohns und gleichen Entgelts für gleichwertige 

Arbeit ohne Unterschied sowie die Einhaltung der jeweils geltenden Gesetze zur Regelung des 

allgemeinen Mindestlohns zu. 

Wir erwarten das unsere Lieferanten inakzeptable oder gesetzeswidrige Behandlung von 

Arbeitskräften, Zwangs- und Kinderarbeit nicht duldet und keine Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht 

das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter vorweisen. 

Auf Verlangen weist der Lieferant die Einhaltung der vorstehenden Zusicherung nach. Bei Verstoß 

gegen vorstehende Zusicherung zur Einhaltung der jeweils geltenden Gesetze zur Regelung des 

allgemeinen Mindestlohns, stellt der Lieferant uns von Ansprüchen Dritter frei und ist zur Erstattung 

von Bußgeldern verpflichtet, die uns in diesem Zusammenhang auferlegt werden. 

Der Lieferant versichert, das gelieferten Erzeugnisse den geltenden Gesetzen zum Umgang mit 
Chemikalien entsprechen wie z.B. 

 REACH (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). 

 Gesetz über die Kontrolle giftiger Stoffe (Toxic Substances Control Act, TSCA) (USA) 

 Entsprechende Bestimmungen für REACH und TSCA in anderen Regionen 

 Gesetze zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Gefahrstoffe) 

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten die von ihm beauftragten Unterlieferanten in gleichem 
Umfang verpflichten. 
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